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Betreff

Übertragung der KiTa "Waldfrieden" in Freie Trägerschaft

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

12.11.2009: Sozial- und Kulturausschuss 
08.12.2009: Hauptausschuss 
17.12.2009: Stadtrat

12.11.2009 
08.12.2009

laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die Übergabe der Trägerschaft über die KiTa "Waldfrieden", 
Bärteichpromenade 29, 06366 Köthen, an die Lebenshilfe Köthen gGmbH gemäß beiligenden 
Trägerwechselvertrages.
Die Übertragung erfolgt zum 01.08.2010. Sie erfolgt zum Zweck des Betriebes einer integrativen 
Kindertageseinrichtung.
DIe Verwaltung wird beauftragt, mit der Lebenshilfe gGmbH einen Mietvertrag bzw. alternativ einen 
Erbpachtvertrag oder Kaufvertrag abzuschließen. Der jeweilige Vertrag ist dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorzulegen.

Gesetzliche Grundlagen:
- § 4 Abs. 2 SGB VIII (Freie Trägerschaft in der Jugendhilfe)
- § 613a BGB (Betriebsübergang)
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KiFöG Sachsen-Anhalt (Freie Trägerschaft in der Kinderbetreuung)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In Köthen besteht derzeit für ca 40 Kinder (letzte Schätzung des Landesjugendamtes und des 
Jugendamtes im Altkreis Köthen) ein sonderpädagogischer Förderbedarf in hierfür geeigneten 
Kindertageseinrichtungen. Zwischen 15 und 20 Kinder wurden bisher in der Integrations-KiTa der 
Lebenshilfe gGmbH am bisherigen Standort "Buratino" und 6 - 12 Kinder in der ITE "Spatzennest" der 
AWO betreut. Kinder mit spezielleren Förderbedarfen werden an hierfür geeigneten Standorten, z.B. 
Dessau bzw. in anderen Integrativen Einrichtungen im Kreisgebiet betreut. Größter Partner ist somit 
die Lebenshilfe gGmbH, die nicht nur die meisten, sondern auch die schwersten Behinderungsfälle 
betreut. Die Leistungsfähigkeit und Leistungsmöglichkeit des Trägers ist unbedingt zu erhalten.
Aus der 2005 erfolgten Entwicklung und Beschlussfassung einer "Mittelfristigen Konzeption der 
Kindertagesbetreuung für die Stadt Köthen, 2005 - 2010 mit Fortschreibung bis 2020" wurde deutlich, 
dass der Gesamtstandort "Buratino" auf Dauer nicht mehr ausgelastet und erhalten werden kann.
Deshalb wurde mit dem Träger der ITE "Buratino" die Übernahme der KiTa "Waldfrieden" vorberaten 
und durch Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 06.04.2006 (Beschluss-Nr. 06/StR/13/010) 
festgelegt. Mit dem Grundsatzbeschluss wurde gleichzeitig eine Strategie zum Trägerschaftswechsel 
beschlossen, die inzwischen wie folgt abgearbeitet ist:

" 1. Führen der Einrichtung als integrative Kindertagesstätte mit insgesamt 45 Plätzen, davon 30 
Plätze ausschließlich für nichtbehinderte Kinder im Altersbereich 0 - Schuleintritt."

Diese Struktur der künftigen ITE wurde so mit dem Freien Träger vereinbart. Die 
betriebserlaubniserteilende Behörde "Landesjugendamt" erteilte mit Vermerk vom 30.09.2009 nach 
Besichtigung des derzeitigen Sanierungszustandes die Zustimmung hierzu.

"2. Erarbeitung eines neuen pädagogischen Konzeptes, das sowohl den Ansprüchen behinderter 
Kinder als auch den Ansprüchen nichtbehinderter Kinder entspricht. Grundlage ist das 
Bildungsprogramm "Bildung: elementar, Bildung von Anfang an".

Ein erstes gemeinsames päd. Konzept der neuen Einrichtung wurde von der KiTa "Waldfrieden" und 
der ITE "Buratino" erarbeitet. Beide Leiterinnen nehmen aktiv an besonderen 
Weiterbildungsveranstaltungen des Landesverwaltungsamtes für Integrations-KiTa's teil.

"3. Übernahme der Liegenschaft durch die Lebenshilfe gGmbH in langjährige Nutzung durch Pacht 
oder Erbbaurecht, spätere Kaufoption nicht ausgeschlossen."

Die Lebenshilfe gGmbH hat inzwischen signalisiert, die KiTa "Waldfrtieden" anmieten zu wollen.
Dies ist grundsätzlich möglich. Ein entsprechender Vertrag wird seitens der Stadtverwaltung 
vorbereitet. Da ein Erbpachtvertrag oder  Verkauf an den Träger aus Sicht der Stadt Köthen ebenfalls 
Vorteile bietet, ( z.B. eigene Bewirtschaftung durch den Träger, die Situation tatsächlich eine eigene 
Einrichtung zu haben) soll trotzdem auch ein Erbpacht- oder Verkaufsangebot für jetzt oder später 
unterbreitet werden.
Entsprechende notwendige Beschlussvorschläge  werden dem Stadtrat jeweils  vorgelegt.

"4. Übernahme städtischer Erzieherinnen in dem notwendigen Umfang für mindestens 30 
nichtbehinderte Kinder auf der Grundlage des städtischen Berechnungsschlüssels."

Für die Betreuung von 30 Kindern ohne Behinderungen sind ca. 4 Fachkräfte erforderlich.
Damit nicht wegen des Trägerwechsels Erzieherinnen überzählig werden und womöglich durch 
Stellen- und Personalabbau ausgeglichen werden müssen, wurde mit dem Träger die Übernahme von 
4 Erzieherinnen, eingeschlossen die Leiterin, vereinbart, sofern die Erzieherinnen dem 
Betriebsübergang zustimmen. Um den Betriebsübergang und die notwendige förmliche 
Personalbeteiligung einleiten zu können, ist der Beschluss des Stadtrates mit Festlegung des 
Übertragungszeitpunktes zwingend erforderlich.

"5. Eintritt der Lebenshilfe gGmbH in bestehende Dienstleisterverträge."



Der Träger wird laufend über die aktuelle Dienstleistersituation informiert.  Sofern zum 
Übertragungszeitpunkt Dienstleisterverträge bestehen, wird er in in diese eintreten. Nach Ablauf der 
Vertragszeiträume entscheidet der Träger über die weitere Art der laufenden Dienstleistung Reinigung 
und Essenausgabe.

"6. Bindung der Elternbeiträge an die städtische KiTa-Satzung."

Der Träger wird auf der Grundlage der städtischen Finanzierungsrichtlinie an die 
Elternbeitragsentwicklung in der Stadt Köthen, wie an seinem jetzigen Standort "Buratino" auch, weiter 
gebunden. Das Einverständnis hierzu liegt vor.

"7. Voraussichtlicher Übergabetermin 01.08.2008, bzw. nach Abschluss der notwendigen 
vorbereitenden Baumaßnahmen."

Zum ursprünglich beabsichtigten Übergabetermin 01.08.2008 entsteht ein Zeitverzug von 2 Jahren. 
Ein Jahr ist benötigt worden um all die Sanierungen durchzuführen, die für die beabsichtigte 
Umprofilierung als 1. Bauabschnitt zwingend notwendig waren. Der Bauabschnitt ist inzwischen 
abgeschlossen. Ein zweites Jahr wurde benötigt, um zu klären und abzuwarten, ob nicht vor dem 
Umzug der ITE "Buratino" in die KiTa "Waldfrieden" und dem Trägerwechsel eine abschließende 
Sanierung gemäß Bauabschnitte 2 und 3 mit aktuellen Förderprogrammen, vorzugsweise 
Konjunkturpaket II, möglich wird. Nach gegenwärtigem Stand werden jedoch die KII-Mittel der Stadt 
Köthen vollständig für notwendige Sanierungen an der "Naumannschule" benötigt. Der Träger hat 
inzwischen auch der Übernahme im gegenwärtigen bereits gut geeigneten Zustand zugestimmt. Die 
weiter angestrebten Sanierungen werden ab 2010 mit dann aktuellen Fördermittelprogrammen erneut 
auf den Weg gebracht werden müssen.

"8. Vorbereitung und Durchführung der Umbaumaßnahmen in städtischer Verantwortung unter 
inhaltlicher Einbeziehung der Lebenshilfe gGmbH und Fördermitteln seitens des Landes und des 
Landkreises."

Die mindestnotwendigen Umbauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Die Voraussetzungen für 
die Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis an den neuenTräger für den Betrieb einer Integrations-
KiTa sind gegeben. Dies wurde mit Protokoll des Landesjugendamtes per 30.09.2009 bestätigt.



"9. Absenkung der derzeitigen Belegung bis Sommer 2008 durch Aufnahmestop ab Stadtratbeschluss 
mit der Ausnahme von Geschwistern bereits angemeldeter Kinder."

Die Absenkung der aktuellen Belegung durch Nichtneuaufnahme konnte zum 01.08.2008 nicht 
erreicht werden, da durch Inanspruchnahme der vereinbarten Ausnahmeregelung für 
Geschwisterkinder noch einzelne Neuanmeldungen erfolgten. Insofern war der 2-jährige Fristverzug 
kein Nachteil, konnten doch somit zummindest Geschwisterkinder weiter aufgenommen werden und 
ist inzwischen trotzdem die Belegungsgrenze von 30 nichtbehinderten Kinder erreicht. Die 
Übergangsbedingungen sind also inzwischen auch in dieser Hinsicht erfüllt.

"10. Garantie von Seiten der Lebenshilfe gGmbH für die Übernahme der bestehenden 
Betreuungsverträge der Kinder, deren Eltern auch über den Trägerwechselzeitpunkt hinaus eine 
Betreuung im "Waldfrieden" wünschen."

Der Träger wird in bestehende Betreuungsverhältnisse eintreten. Dies wird auch im 
Trägerwechselvertrag geregelt.

"11. Garantie von Seiten der Stadt Köthen für die Übernahme von Kindern in andere städtische 
Einrichtungen, sofern die Eltern keinen Verbleib im "Waldfrieden" nach dem Trägerwechsel 
wünschen."

Die Verwaltung geht zunächst davon aus, dass die Eltern den bisherigen Verbleib in der KiTa sowie 
die Neuanmeldung von Geschwisterkindern im Bewusstsein des anstehenden Trägerwechsels 
entschieden haben und deshalb nun wegen des Trägerwechsels zum 01.08.2010 keine große 
Fluktuation eintreten dürfte.
Für die Eltern, die trotzdm wechseln möchten, wird die Stadt Köthen ab 01.08.2010 alternative Plätze 
bereit stellen. Der Zeitpunkt ist günstig, weil zum 31.07.2010 die Einschüler die Kita's verlassen. Der 
Bedarf hierzu wird im Zuge weiterer laufender Elternbeteiligung erfasst.

Das dem Beschlussvorschlag beiliegende umfangreiche Vertragswerk wurde an das 
Trägerwechselmodell der Stadt Magdeburg angelehnt und mit dem Träger vorabgestimmt.

Anlagen:

Entwurf des Vertrages zur Übernahme/Übergabe der Kindertagesstätte "Waldfrieden" der StadtKöthen 
in die Trägherschaft der Lebenshilfe gGmbH (ohne personenbezogene Anlagen hierzu)


